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Antrag

des NEOS Landtagsklub (Erstantragstellerin LA Susanna Riedlsperger)
betreffend: Ergänzung der selbst auferlegten Schuldenobergrenze um ausgelagerte Schulden des Landes Tirol

Der Landtag wolle beschließen
„Die Tiroler Landesregierung wird aufgefordert, die selbst auferlegte Schuldenobergrenze künftig auch um ausgelagerte Schulden landesnaher Gesellschaften und Beteiligungen zu ergänzen.”


Zuweisungsvorschlag:
Finanzausschuss


Begründung:
Die derzeit im Budgetrahmen festgelegte Schuldenobergrenze berücksichtigt ausschließlich die direkten Schulden des Landes Tirol. Verbindlichkeiten, die über ausgelagerte Einheiten – etwa landesnahe Gesellschaften, Beteiligungen oder Fonds – aufgenommen werden, bleiben bislang unberücksichtigt. 
Um einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Budgetvollzug sicherzustellen, ist es jedoch notwendig, alle Formen der Verschuldung in die Steuerungsmechanismen des Landesbudgets einzubeziehen. Nur so kann das Ziel eines stabilen und langfristig tragfähigen Finanzhaushalts mit niedriger Schuldenquote erreicht werden.
Die Berücksichtigung ausgelagerter Schulden innerhalb der Schuldenobergrenze schafft ein wahrheitsgetreuere Schuldenobergrenze und verhindert eine künstliche Verlagerung von Verbindlichkeiten außerhalb des Kernhaushalts, was gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der Budgetpolitik stärkt.
Eine erweiterte Schuldenobergrenze, die auch ausgelagerte Schulden berücksichtigt, ist daher ein wichtiger Schritt, um den Gesamtverschuldungsstand des Landes aktiv zu steuern, Risiken frühzeitig zu erkennen und die langfristige finanzielle Stabilität Tirols zu sichern.


Innsbruck, am 12. November 2025
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